






1

StALU VP-51b (Frau Kleffling)

Von: StefanJelinek@bundeswehr.org im Auftrag von 
BAIUDBwInfraI3TOeB@bundeswehr.org

Gesendet: Montag, 21. März 2022 15:08
An: StALU VP-51b (Frau Kleffling)
Betreff: Antwort: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in der Windfarm 

Mitzow  -  (Ihr Zeichen: 1.6.2V-60.059/14-51)

Fall I-231-21 BIA  
folgende Unterlage(n) erhalten Sie mit der Bitte um:  
Kenntnisnahme  Prüfung  Stellungnahme  
Mitzeichnung  Bearbeitung in eigener Zuständigkeit  Erledigung  
Rücksendung   bis:  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Beteiligung im o. a. Planverfahren (Ihr Schreiben vom 15.03.2022) wurde nochmals überprüft. Belange 
der Bundeswehr sind betroffen, jedoch nicht berührt. Unsere Stellungnahme vom 18.06.2021 gilt auch 
in den jetzt folgenden  weiteren Verfahrensschritten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Jelinek 
 
Allgemeiner Hinweis:  
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail/Interlink) 
bereitzustellen und an den Organisationsbriefkasten BAIUDBwToeB@bundeswehr.org zu senden.  
Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die Umwelt. Sollte dies nicht 
möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, USB-Stick).  
Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt.  
 

 
Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 - Hoheitliche Aufgaben 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org  
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/infrastruktur-umweltschutz-und-dienstleistungen/auftrag-iud/traeger-
oeffentlicher-belange  
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StALU VP-51b (Frau Kleffling)

Von: Anbau <Anbau@fba.bund.de>
Gesendet: Dienstag, 29. März 2022 08:25
An: StALU VP-51b (Frau Kleffling)
Cc: Berbig, Sarah
Betreff: WG: GZ 2022-0826 - 1.6.2V-60.059/14-51 Miltzow Errichtung und Betrieb 

einer Windenergieanlage  - Typ Vestas V112 A20

Sehr geehrte Frau Kleffling, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung zu dem o.g. Vorhaben im Genehmigungsverfahren gemäß § 4 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) Typ Vestas 
V112 in der Windfarm Miltzow.  
 
Das Fernstraßen-Bundesamt ist die zuständige Genehmigungs- und Zustimmungsbehörde (Zustimmung im Rahmen 
von Bau- und Genehmigungsverfahren) für anbaurechtlich relevante Nutzungen in einem Abstand von 100 m 
entlang der Bundesautobahnen und in einem Abstand von 40 m entlang der Bundesstraßen außerhalb der 
Ortsdurchfahrt der Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen i. S. d. § 9 FStrG. Für die vorbezeichneten Straßen 
nimmt die Autobahn GmbH des Bundes die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast wahr und ist in Bau- und 
Genehmigungsverfahren neben dem Fernstraßen-Bundesamt unabhängig von der Entfernung zum Straßenrand bei 
einer möglichen Betroffenheit als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 
 
Die  Vorhaben betrifft hier ggf. die B 105 oder die B 96,  die nächstgelegene Bundesautobahn A 20 ist mehrere 
Kilometer entfernt. Damit liegt das Vorhaben nicht im Zuständigkeitsbereich des Fernstraßen-Bundesamtes gemäß 
den obigen Ausführungen und wir können zu dem vorliegenden Antrag keine Entscheidung treffen bzw. eine 
Stellungname abgeben. Wir bitten Sie daher, sich an die hierfür zuständige Behörde zu wenden. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir auf die selbständige Einholung ggf. erforderlicher weiterer behördlicher 
Genehmigungen, Erlaubnisse o. Ä., sowie ggf. erforderlicher privatrechtlicher Zustimmungen Dritter verweisen. 
 
Sollten wir bei unserer Vorprüfung betroffene Belange im voran dargestellten Zuständigkeitsbereich übersehen 
haben, bitten wir Sie höflich um einen entsprechenden Hinweis. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Anja Zickmann 
Sachbearbeiterin 
Referat S1 - Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht 
 
Fernstraßen-Bundesamt  
 
Friedrich-Ebert-Straße 72-78, 04109 Leipzig 
Telefon: 0341 49611-518 
E-Mail: anja.zickmann@fba.bund.de  
E-Mail: RefS1@fba.bund.de 
E-Mail: Anbau@fba.bund.de  
Internet: http://www.fba.bund.de  
 
 























  

Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern 

Arbeitsschutz und technische Sicherheit 
- Regionalbereich Nord - 

Standort Stralsund  
 

 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
Frankendamm 17, 18439 Stralsund    

     
 

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Vorpommern 
Frau Janina Kleffling 
Badenstraße 18 
18439 Stralsund 

 bearbeitet von: Herr Hamp 

  Telefon (03831) 2697 - 59887 

  E-Mail: ralf.hamp 

@lagus.mv-regierung.de 

  Az:           LAGuS 5011-12-54588-1-2022 

  Vg.Nr.: IFAS 1922/2021-HST 

  Stralsund,  06.04.2022 

 
 

Hausanschrift: Telefon: (03831) 2697 - 59810 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern  
Frankendamm 17, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle.arbsch.hst@lagus.mv-regierung.de 
Postfach 2311 18410 Stralsund Internet:  www.lagus.mv-regierung.de 

 

 

Ihr Zeichen: Az.: 1.6.2V-60.059/14-51 Ihre Nachricht vom: 15.03.2022 

 
Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren auf Errichtung und Betrieb von  
Windenergieanlagen (WEA) gemäß § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
 
Antragsteller:   Wilmshagen Wind GmbH & Co. KG 
    Schlossweg 3, 18516 Süderholz, OT Griebenow 
 

Standort der Anlage:  Windpark Miltzow, 18519 Sundhagen, OT Reinkenhagen 
    Gemarkung Reinkenhagen, Flur 1, Flurstück 176/18 
 

Bauliche Anlage:   Errichtung und Betrieb von 1 WEA Typ Vestas V112 
Nennleistung: 3,3/3,45 MW, Nabenhöhe 140 m 

 

Anlage:    Nebenbestimmungen (Auflagen und Hinweise) 
     
 
 
Sehr geehrte Frau Kleffling,  
 
gegen die Erteilung der Genehmigung der oben genannten Windenergieanlagen bestehen nach 
Maßgabe der vorgelegten Unterlagen aus der Sicht des Arbeitsschutzes keine Einwände, wenn 
die Nebenbestimmungen und Hinweise in den Genehmigungsbescheid aufgenommen werden.  
 
Ich bitte Sie um Übersendung einer Kopie des Genehmigungsbescheides unter Angabe unseres 
o. g. Aktenzeichens und der VG-Nr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Ralf Hamp 



Nebenbestimmungen: 
 
Auflagen 
 
1. Windenergieanlagen müssen den Anforderungen des § 3 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 

und des § 3 der Maschinenverordnung (9. ProdSV) in Bezug auf CE- Kennzeichnung, Konformi-
tätserklärung und Betriebsanleitung entsprechen. Die zu den jeweiligen Windenergieanlagen ge-
hörenden EU-Konformitätserklärungen sind als Kopie in den Windenergieanlagen zu hinterlegen. 
 

2. Der Betreiber hat an den Windenergieanlagen gemäß des Wartungspflichtenheftes Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten durch den Hersteller oder einen fachkundigen Wartungsdienst 
durchführen zu lassen. Darüber hinaus hat der Betreiber die Prüfung vor Inbetriebnahme und die 
regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen durch einen zugelassenen Sachverständigen gemäß 
den Verbandsvorgaben bzw. des Wartungspflichtenheftes prüfen zu lassen. Die Kopien der Prüf-
protokolle und Wartungsberichte sind vom Betreiber in den Windenergieanlagen zur Einsicht-
nahme zu hinterlegen. (§ 10 Abs. 1-3 und § 14 Abs. 7 BetrSichV)  
 

3. Die Aufzüge (Befahranlagen) in den Windenergieanlagen sind vor der erstmaligen Inbetrieb-
nahme und regelmäßig wiederkehrend, durch eine in Mecklenburg-Vorpommern zugelassene 
Überwachungsstelle (ZÜS), prüfen zu lassen. (§ 15 BetrSichV). 
 

4. Die in den Windenergieanlagen eingebauten Elektroseilzüge sind vor der Inbetriebnahme und 
regelmäßig wiederkehrend durch eine befähigte Person zu prüfen. (§ 14 Abs. 1 und 2 BetrSichV) 
 

5. Die im Turm eingebaute Leiter und das darauf montierte Fallschutzsystem sind vor der Inbetrieb-
nahme und regelmäßig wiederkehrend durch eine sachkundige Person zu prüfen. (§ 14 Abs. 1 
und 2 BetrSichV) 
 

6. Wenn der Betreiber der Windenergieanlagen eigenes Betriebspersonal für Kontroll- oder In-
standhaltungstätigkeiten beschäftigt, ist er verpflichtet 
 

a) gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Da-
bei sind die gesetzlichen Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zu beach-
ten,  

b) die Beschäftigten für den Aufgabenbereich und für die Gefahrenabwehr umfassend zu unter-
weisen und  

c) den Beschäftigten eine Betriebsanweisung zur Verfügung zu stellen und in den Windenergie-
anlagen zur Einsichtnahme zu hinterlegen. (§ 12 ArbSchG, § 12 BetrSichV)  
 

7. Die Belange der EN 50308 „Windenergieanlagen - Schutzmaßnahmen - Anforderungen für Kon-
struktion, Betrieb und Wartung“ und der DGUV Information 203-007 „Windenergieanlagen“ sind 
zu beachten. 
 

 



Hinweise: 
 
1. Vor Beginn der Bau- und Montagearbeiten haben sich der Arbeitgeber als Auftraggeber und die 

Arbeitgeber als Auftragnehmer gegenseitig über die auftretenden Gefährdungen zu informieren 
und gegebenenfalls bei einer gemeinsamen Gefährdungsbeurteilung zusammenzuwirken und 
die Schutzmaßnahmen abzustimmen. (§ 13 Abs. 1 und 2 BetrSichV) 
 

2. Bei der Realisierung des Bauvorhabens hat der Bauherr, sowohl bei der Planung, als auch bei 
der Durchführung eine Mitverantwortung für den Arbeitsschutz. Für die Baustelle ist ein Koordi-
nator zu bestellen, der die Bauherrenpflichten zur Koordinierung der Planung und Durchführung 
der Bauarbeiten zwischen den beteiligten Unternehmen wahrnimmt. (§ 3 Verordnung über Si-
cherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)) 
 

3. Übersteigt die voraussichtliche Dauer der Arbeiten den in § 2 Abs. 2 BaustellV angegebenen 
Zeiten, ist dem LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Standort Stralsund 
spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle die erforderliche Vorankündigung zuzu-
senden. Ist eine Vorankündigung zu übermitteln, ist dafür zu sorgen, dass vor Einrichtung der 
Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsplan erstellt wird. Dieser muss die für die betreffende 
Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzmaßnahmen erkennen lassen und besondere Maßnah-
men für besonders gefährliche Arbeiten enthalten. (§ 2, Anhang I und II BaustellV) 

 



Landesforst
Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts 

Der Vorstand

Forstamt Poggendorf· Grimmener Str. 16· 18516 Suderholz

Staatliches Amt fur Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern
z.Hd.: Frau Kleffling
Badenstra~e 18
18439 Stralsund

Forstamt Poggendorf
Bearbeitet von: Fr. P. Skorupski (FAfr)

Telefon: 03 83 31 / 613-0
03 83 31 / 613-15 (OW)

Fax: 03 99 4 / 235 - 411
E-Mail: petra.skorupski@lfoa-mv.de

Aktenzeichen: 7444.39 - 13.04.2022
1.6.2V-60.059/14-51

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Suderholz, 13. April 2022

Zustellung als E-Mail an: J.Kleffling@staluvp.mv-regierung.de

Genehmigungsverfahren zur Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage
(WEA 01) Typ Vestas V 112,Nennleistung: 3.45 MW im Windpark Miltzow gema~
§4 BlmSchG
Aktenzeichen: 1.6.2V-60.059/14-51
Standort der WEA: Gemarkung Reinkenhagen, Flur 1, Flurstuck 176/18
- lhre Planungsunterlagen vom 15.03.2022, eingegangen per E-Mail am 21.03.2022
hier: Erneute forstrechtliche Stellungnahme des Forstamtes Poggendorf

Sehr geehrte Frau Kleffling,

zum oben genannten Vorhaben im Windpark Miltzow nehme ich im Auftrag des
Vorstandes der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, fur den Zustandigkeitsbereich
des Forstamtes Poggendorf und den Geltungsbereich des Landeswaldgesetzes M-V
(LWaldG M-V)' wie folgt Stellung:

Aus den vorgelegten, geanderten Planungsunterlagen (Planungsstand 21.10.2021)
aufgrund der Standortsverschiebung um ca. 48 mist ersichtlich, dass die geplante WEA
01 mit einer Narbenhohe von 140 m und einem Rotordurchmesser von 112 m
(Gesamthohe 196 m), die auf dem Flurstuck 176/18, Flur 1 in der Gemarkung
Reinkenhagen errichtet werden soll, forstrechtlichen Belange weder direkt noch indirekt
beruhrt.
In diesem Bereich sind keine flachigen Bestockungen, die gema~ 2 Abs. 1 und 2
Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) zu beurteilen waren, vorhanden.

Aus Sicht der unteren Forstbehorde bestehen keine Einwande zur Errichtung und
Betrieb der geplanten WEA 01.

1 Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870),
geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBI. M-V S. 431, 436)

Vorstand: Manfred Baum

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts 
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank
BIG: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

Telefon: O 39 94/ 2 35-0
Telefax: O 39 94/ 2 35-4 00
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de
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Fur weitere Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfugung.

Mit~freundlichen Grur.,en
Im uftrag

Ro -1 larc Berger
Forstamtsleiter

Vorstand: Manfred Baum

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts 
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058

Telefon: 0 39 94/ 2 35-0
Telefax: 0 39 94/ 2 35-4 00
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de



3481500

orstellt von: Landesforst M-V
-Anstalt d. o. Rechts

erstellt am: 13.04.2022

3981500

81250

81000 81250

, /.la¼~

81000

1901~~.333 /80500

1»/80500

Errichtung WEA 02 im WP Miltzow
•]@emarkung Reinkenhagen, FIur 1, FIurstuck 168/3
05



Landesforst
Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des ffentlichen Rechts 

Der Vorstand

Forstamt Poggendorf • Grimmener Str. 16 • 18516 Suderholz

Staatliches Amt fur Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern
z.Hd.: Frau Kleffling
Badenstra~e 18
18439 Stralsund

Forstamt Poggendorf
Bearbeitet van: Fr. P. Skorupski (FAfr)

Telefon: 03 83 31 / 613-0
03 83 31 / 613- 15(DW)

Fax. 03994/235-411
E-Mail: petra.skorupski@lfoa-mv.de

Aktenzeichen: 7444.39 - 13.04.2022
1.6.2V-60.049/14-51

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Suderholz, 13. April 2022

Zustellung als E-Mail an: J.Kleffling@staluvp.mv-regierung.de

Genehmigungsverfahren zur Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage
(WEA 02) Typ Vestas V 112,Nennleistung: 3.3 MW im Windfarm Miltzow gema~
§4 BlmSchG
Aktenzeichen: 1.6.2V-60.049/14-51
Standort der WEA: Gemarkung Reinkenhagen, Flur 1, Flurstuck 168/3
- lhre Planungsunterlagen vom 14.03.2022, eingegangen per E-Mail am 21.03.2022
hier: Forstrechtliche Stellungnahme des Forstamtes Poggendorf

Sehr geehrte Frau Kleffling,

zum oben genannten Vorhaben in der Windfarm Miltzow nehme ich im Auftrag des
Vorstandes der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, fur den Zustandigkeitsbereich
des Forstamtes Poggendorf und den Geltungsbereich des Landeswaldgesetzes M-V
(LWaldG M-V)' wie folgt Stellung:

Aus den vorgelegten Planungsunterlagen (Planungsstand 25.06.2021) ist ersichtlich,
dass die geplante WEA 02 mit einer Narbenhohe von 119 m und einem Rotor
durchmesser von 112 m (Gesamthohe 175 m), die auf dem Flurstuck 168/3, Flur 1 in
der Gemarkung Reinkenhagen errichtet werden soil, forstrechtlichen Belange weder
direkt noch indirekt beruhrt.
In diesem Bereich sind keine flachigen Bestockungen, die gema~ 2 Abs. 1 und 2
Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) zu beurteilen waren, vorhanden.

Aus Sicht der unteren Forstbehorde bestehen keine Einwande zur Errichtung und
Betrieb der geplanten WEA 02.

1 Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-VS. 870),
geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBI. M-V S. 431, 436)

Vorstand: Manfred Baum

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts 
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

Telefon: 0 39 94/ 2 35-0
Telefax: 0 39 94/ 2 35-4 00
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de
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Fur weitere Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Gruen
"mMas
ad!kk.. e.ca»
Forstamtsleiter

Vorstand: Manfred Baum

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts 
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058

Telefon: 0 39 94/ 2 35-0
Telefax: 0 39 94/ 2 35-4 00
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de
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Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 

Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV). 
Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/. 

 
 

Genehmigungsverfahren gem. § 4 BImSchG 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) Typ Vestas V112 in der 

Windfarm Miltzow, Gemarkung Reinkenhagen, Flur 1, Flst. 176/18 - Änderung der 
Antragsunterlagen und Durchführung einer Umweltvertraglichkeitsprüfung 

hier: Aktualisierte Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
 

1) Mein Schreiben vom 1.9.2021 
2) Ihr Schreiben 1.6.2V-60.059/14-51 vom 15.3.2022 
 
 

Sehr geehrte Frau Kleffling, 
 
die mit meinem Schreiben vom 1.9.2021 (Bezug 1) übersandte luftfahrtbehördliche Zu-
stimmung berücksichtigt bereits die geänderten Antragsunterlagen und auch die Vorga-

ben der aktuell gültigen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundes zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 2020. Eine inhaltliche Anpassung ist da-
her nicht erforderlich. Aufgrund der Änderung von Ressortzuständigkeiten infolge der 
Regierungsneubildung in MV im Herbst 2021 ist jedoch eine redaktionelle Anpassung 

der luftfahrtbehördlichen Zustimmung wie folgt notwendig: 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 4 LuftVG erteile ich als zuständige Luftfahrtbe-
hörde des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Zustimmung zur Errichtung der WEA 

mit einer Gesamthöhe von maximal 
 
196,00 m über Grund bzw. 222,40 m über NN 
 

mit den Koordinaten (WGS84) 
 
54° 10´ 55,24´´ Nord und 13° 10´ 15,16´´ Ost  
 

 

 

Ministerium f ür Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin 

 

Hausanschrift:  

Johannes-Stelling-Straße 14 

19053 Schwerin 

 

 
 

Postanschrift:  

19048 Schwerin 
Telef on: 0385/588-0 

Telef ax: 0385/588-5045 

poststelle@wm.mv -regierung.de 

https://www.regierung-mv .de/Landesregierung/wm/ 

 

per Email: j.kleffling@staluvp.mv-regie-
rung.de 

StALU Vorpommern 
Badenstr. 18 
18439 Stralsund 
    

 
  

Bearbeiterin:  Marion Ebert 

Telef on: 0385/588 15636 

AZ: 623-00000-2016/006 (24-2/1975a) 

Email: Marion.Ebert@em.mv -regierung.de 

 

Schwerin, 04.04.2022 
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Ministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, 

Tourismus und Arbeit 

Mecklenburg-Vorpommern 

mailto:j.kleffling@staluvp.mv-regierung.de
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unter der Bedingung, dass aus Gründen zur Wahrung der Sicherheit des Luftverkehrs 
und zum Schutz der Allgemeinheit die Baugenehmigung unter nachfolgenden Auflagen 

zur Tages- und Nachtkennzeichnung sowie Veröffentlichung als Luftfahrthindernis er-
teilt wird. 
 
Auflagen: 

Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
des Bundes zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 2020 (AVV; 
BAnz AT 30.04.2020 B4) an der WEA wie folgt auszuführen: 
 
1. Tageskennzeichnung 

1.1 
Die Rotorblätter der WEA sind weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich sind 
sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 m orange – 6 m 

weiß – 6 m orange oder b) außen beginnend mit 6 m rot – 6 m weiß oder grau – 6 m 
rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß 
(RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) 
oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tages-

leuchtfarben ist zulässig.  
 
1.2 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der WEA von mehr als 150 m über Grund ist das 

Maschinenhaus auf halber Höhe des Maschinenhauses umlaufend rückwärtig mit ei-
nem 2 m hohen orangen bzw. roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafi-
sche Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Ele-
mente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite bean-

spruchen. 
 
1.3 
Der Mast ist mit einem 3 m hohen Farbring in orange bzw. rot, beginnend in 40 ± 5 m 

über Grund, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 m hoch sein. Die 
Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten 
versetzt angeordnet werden.  
 
2. Nachtkennzeichnung 

2.1 
Auf dem Dach des Maschinenhauses der WEA ist eine Nachtkennzeichnung durch 
Feuer W, rot oder Feuer W, rot (ES) anzubringen. Bei Einsatz einer bedarfsgesteuerten 

Nachtkennzeichnung (BNK) ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten 
Infrarotkennzeichnung (auf dem Dach des Maschinenhauses) zu kombinieren.  
 
2.2 

Am Mast der WEA ist eine Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeu-
ern (ES) auf der halben Höhe zwischen Grund und der Nachtkennzeichnung auf dem 
Maschinenhausdach anzubringen. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann 
bei der Anordnung der Befeuerungsebene am Mast um bis zu 5 m nach oben oder un-

ten abgewichen werden. Aus jeder Richtung müssen mindestens zwei Hindernisfeuer 
sichtbar sein.  
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2.3 
Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des 

Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer 
aus jeder Richtung sichtbar ist. 
 
2.4 

Der Einschaltvorgang der Nachtkennzeichnung erfolgt grundsätzlich über einen Däm-
merungsschalter bei Unterschreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux. 
 
2.5 
Sofern alle Vorgaben des Anhangs 6 der AVV erfüllt werden und die Luftfahrtbe-
hörde die Zustimmung erteilt hat, kann der Einsatz einer BNK erfolgen. Vor Inbe-

triebnahme einer BNK ist die geplante Installation der Luftfahrtbehörde unter Vorlage 
der in der AVV Anhang 6, Punkt 3, benannten Unterlagen der Luftfahrtbehörde zur Zu-

stimmung vorzulegen. Die Anordnung nachträglicher Auflagen zur Ausstattung und 
zum Betrieb einer BNK bleibt vorbehalten.  
Die Luftfahrtbehörde kann nach Prüfung der Umstände im Einzelfall feststellen, dass 
der Betrieb der geplanten BNK den Luftverkehr gefährden würde und nur eine dauer-

hafte Befeuerung in Betracht kommt. 
 
2.6 
Das Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot (ES) sind jeweils so auf dem Maschinenhausdach 

zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gege-
benenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach 
– nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleich-

zeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der WEA während der Blinkphase nicht 
durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.  
 
2.7 

Die Blinkfolge der Feuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde 
gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu starten.  
 
2.8 

Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatz-
stromnetz umschalten. 
 
2.9 

Bei Ausfall eines Feuers muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer er-
folgen. Bei Leuchtmitteln mit sehr langer Lebensdauer (z.B. LED) kann auf ein „redun-
dantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebs-
dauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahr-

scheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Mel-
dung an den Betreiber erfolgen. 
 
2.10 

Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein 
Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 
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16 Stunden gewährleistet. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wiederher-
stellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung 

zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung 
darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeich-
nung. 
 

2.11 
Der Betreiber hat einen Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben.  
 
2.12 
Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zent-
rale in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail 
notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung 

ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-

Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von 2 
Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die Genehmigungsbehörde nach 
Ablauf der 2 Wochen erneut zu informieren.  
 

2.13 
Die Nennlichtstärke der Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot (ES) kann sichtweitenabhängig 
reduziert werden. Bei Sichtweiten über 5 km darf die Nennlichtstärke auf 30 % und bei 
Sichtweiten über 10 km auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenreduzierung ist nur 

bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologi-
schen Sichtweitenmessgeräten zulässig. Die Einhaltung der geforderten Nennlichtstär-
ken ist nachzuweisen. Installation, Betrieb und Sichtweitenmessung haben nach den 
Bestimmungen des Anhangs 4 der AVV zu erfolgen.  

 
2.14 
Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen 
Hindernishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 

 
3. Veröffentlichung: 

Die WEA muss als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden. Aus Sicherheitsgründen hat 
der Bauherr  
 
1. mindestens 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und 
2. spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten zu 
übermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer durch die Deutsche Flugsicherung 

(DFS) und die endgültige Veröffentlichung in die Wege leiten zu können. 

 
Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst dann die folgenden Details: 

 DFS-Bearbeitungs-Nr.: MV-1678a-1 

 Name des Standortes: 

 Art des Luftfahrthindernisses: 

 Geogr. Standortkoordinaten für die WEA nach Grad, Min. und Sek. in WGS 84:  

 Höhe der Bauwerksspitze in m über Grund: 

 Höhe der Bauwerksspitze in m über NN [Höhensystem: DHHN 92]: 

 Art der Tages- und Nachtkennzeichnung (Beschreibung): 

mailto:notam.office@dfs.de
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 Angabe eines Ansprechpartners mit Tel.-Nr. der Stelle, die einen Ausfall der 
Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist: 

 
Diese Meldungen sind unter Angabe des Az.: 623-00000-2016/006 (24-2/1975a) 

schriftlich dem  
 
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
Mecklenburg-Vorpommern 

Luftfahrtbehörde (Ref. 630) 
19048 Schwerin 

 
mitzuteilen, vorzugsweise per Email an luftfahrtbehoerde@em.mv-regierung.de. 
 
Für die Baubeginnanzeige kann der Vordruck unter  http://www.regierung-mv.de/Lan-

desregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt abgerufen werden. 
 
Hinweise: 
Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK):  

Gemäß Auflage 2.5 ist vor Inbetriebnahme einer BNK die geplante Installation der Luft-
fahrtbehörde unter Vorlage der in der AVV Anhang 6, Punkt 3, benannten Unterlagen 
zur Zustimmung vorzulegen. Die Luftfahrtbehörde kann nach Prüfung der Umstände im 
Einzelfall feststellen, dass der Betrieb der angezeigten BNK den Luftverkehr gefährden 

würde und nur eine dauerhafte Befeuerung in Betracht kommt. 
 
Die Verpflichtung für die Betreiber von Windenergieanlagen zur Installation einer Be-
darfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ergibt sich unmittelbar aus § 9 Abs. 8 

EEG. Demzufolge ist die flächendeckende Ausstattung mit BNK der vorgeschriebene 
Regelfall. Hiervon kann nur in begründeten Einzelfällen bei Feststellung der Gefähr-
dung des Luftverkehrs abgesehen werden.   
 

Eine fundierte Beurteilung, ob im konkreten Einzelfall der Betrieb einer BNK gegebe-
nenfalls aus Gründen zur Wahrung der Sicherheit des Luftverkehrs von der Luftfahrtbe-
hörde zu versagen ist, kann erst bei Vorliegen vollständiger Unterlagen gemäß 
Punkt 3, AVV Anhang 6, erfolgen.  Es wird hierzu auf das Informationsblatt der Luft-

fahrtbehörde Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen, das das unter http://www.regie-
rung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt abgeru-
fen werden kann. Für die abschließende Prüfung und Zustimmung bei der Luftfahrtbe-
hörde Mecklenburg-Vorpommern sind die vollständigen Unterlagen für die BNK – über 

die zuständige Genehmigungsbehörde – der Luftfahrtbehörde vorzulegen. Das Ergeb-
nis der Prüfung wird den Antragstellern sowie der Genehmigungsbehörde mitgeteilt. 
 
Veröffentlichungsdaten: 

Sollten die endgültigen Veröffentlichungsdaten von den dieser Zustimmung zugrunde-
liegenden Antragsdaten abweichen, führt dies zu einer erneuten gutachtlichen Stellung-
nahme der Flugsicherungsorganisation (DFS). Der Vorhabenträger muss in diesem Fall 
mit weiteren Kostenbelastungen für die Bearbeitung bei der DFS rechnen. 
Im Übrigen gilt die luftfahrtbehördliche Zustimmung ausdrücklich nur für die be-
antragten und dieser Zustimmung zugrundeliegenden Standortkoordinaten und 

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
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für die Bauhöhe der WEA in m über Grund und in m über NN. Bei Änderungen der 

Bauhöhen oder der WEA-Standorte ist die Luftfahrtbehörde daher erneut zu beteiligen. 

 
Kraneinsatz 

Sollte für die Errichtung der WEA der Einsatz eines Baukrans erforderlich werden, der 
die Höhe von 100 m über Grund überschreitet, ist hierfür gemäß § 15 i.V.m. § 14 Abs. 1 

LuftVG die Genehmigung der Luftfahrtbehörde erforderlich. Für die Beantragung dieser 
luftrechtlichen Genehmigung werden folgende Angaben benötigt: 

 Lageplan und Koordinaten des Kranstandortes 

 maximale Arbeitshöhe des Krans in m über Grund und über NN 

 ungefähre Standzeit 
Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 14 Tage 
vorher) beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vor-
pommern, Luftfahrtbehörde, 19048 Schwerin zu beantragen. Hierbei ist das Geschäfts-
zeichen 623-00000-2016/006 (24-2/1975a) anzugeben. 

 
Für die Beantragung des Krans kann der Vordruck unter http://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt abgerufen 

verwendet werden. 
 
Begründung: 

Die Entscheidung zur Zustimmung und Festlegung der Auflagen erfolgt: 

- gemäß § 14 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 4 Luftverkehrsgesetz vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I, S. 698) zuletzt geändert durch Artikel 1 Dritten Gesetzes zur Harmoni-
sierung des Haftungsrechts im Luftverkehr vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1655) 

 aufgrund der gutachtlichen Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung GmbH 

(DFS) OZ/AF- MV-1678a-1 vom 15.6.22021 

 entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundes zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)  

 unter Berücksichtigung von § 36 (Flüge nach Sichtflugregeln bei Nacht), § 37 (Si-

cherheitsmindesthöhe bei Flügen nach Sichtflugregeln), § 39 (Such- und Ret-
tungsflüge) und § 40 (Mindestsichtwetterbedingungen) der Luftverkehrsordnung 
(LuftVO) vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I, S. 1.894). 

 

Zur Wahrung der Sicherheit der zivilen und militärischen Luftfahrt und zum Schutz der 
Allgemeinheit vor den Gefahren des Luftverkehrs kann dem Bauvorhaben nur mit den 
geforderten Auflagen zugestimmt werden. Im Übrigen verweise ich auf die Bestimmun-
gen in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder-

nissen. 
 
Ich bitte Sie, mir eine Kopie des Genehmigungsbescheides – vorzugsweise per Email  
– zu übersenden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
gez. Marion Ebert 

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Infrastruktur/Luftverkehr/Formulare-Luftfahrt




Allgemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und
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E-Mail: A.Himpel@staluvp.mv-regierung.de

Bearbeitet von: Herr Himpel

Aktenzeichen: 5121.13-VR-090-10/22
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Stralsund, 21.03.2022

BlmSchG - Antrag auf Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen Windpark
Miltzow AZ 1.6.2V-60.059/14-51

Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde

Durch die o.g. Planung werden agrarstrukturelle Belange nicht negativ berührt.
Hinweise und Anregungen als Träger öffentlicher Belange ergeben sich für mich
nicht.

Flurneuordnungsverfahren sind nicht betroffen.

Mit freundlichem Grüßen
im Auftrag

Himpel








